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Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Zur Begründung des Antrages wird ausgeführt, daß der Beschwerdeführer bei Nichtzuerkennung der aufschiebenden

Wirkung sein Arbeitsverhältnis im Inland au9ösen müßte und seiner Verp9ichtung zur Gewährung des Unterhaltes an

seine Familienangehörigen nicht mehr nachkommen könnte.
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